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Motion René Brigger und Konsorten betreffend „Anpassung der 
Aufgaben der Stadtbildkommission“  
 
Zwischenbericht 
 
 
Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 18. März 2015 die nachstehende Motion René Brigger 
und Konsorten dem Regierungsrat zur Stellungnahme überwiesen: 
 

„Mit Wirkung ab 1. Juli 2013 wurde die Stadtbildkommission nur leicht umstrukturiert. Alle Ent-
scheide der Stadtbildkommission und ihres Fachsekretariates bleiben für das Bau- und Gastge-
werbeinspektorat nach wie vor verbindlich. Auch gemäss der revidierten Aufgabenbeschreibung 
ist die Stadtbildkommission nicht nur für die Schonzone zuständig, sondern entscheidet verbind-
lich und allein für kleinere und grössere Bauten und Anlagen in allen Zonen. Dies bedeutet, dass 
die Stadtbildkommission im Kanton Basel-Stadt baulich nach wie vor eine eigentliche Oberbau-
behörde darstellt und Bauten aller Art in allen Zonen allein verbindlich gutheisst oder abweist. Das 
Bau- und Gastgewerbeinspektorat muss die entsprechenden Ausführungen der Stadtbildkommis-
sion akzeptieren. Der Bauherrschaft bleibt nur der Weg an die Gerichtsinstanzen offen. Dies wird 
oftmals nicht gemacht, da schon die Zeit, das Geld und die Energie hierfür nicht vorhanden ist. 
Viele sinnvolle Projekte – gerade auch im Bereich energetischer Sanierungen – wurden daher 
nicht realisiert oder verzögert. Immerhin musste die Regierung mit der Verordnungsänderung per 
1.5.2014 (BPV) die bundesrechtlichen Vorgaben nach Raumplanungsgesetz umsetzen: Solaran-
lagen werden der Zuständigkeit der Stadt- und Ortsbildkommission entzogen. 
 
Diese umfassende Kompetenz der Stadtbildkommission (Stadtbildkommission inkl. Fachsekreta-
riat) ist in dieser Ausgestaltung weltweit eine Besonderheit. In keiner anderen Gebietskörper-
schaft ist ein verwaltungsexternes Gremium zuständig für Bauten aller Art in allen Zonen. Dieses 
Konstrukt resp. diese Kompetenzen sind auch im § 58 BPG (Bau- und Planungsgesetz) nicht ver-
ankert; resp. war es nie die Absicht des Gesetzgebers, beim Bau- und Planungsgesetz vom 
17.11.1999 einem verwaltungsexternen Fachgremium diese Kompetenzen zu geben. Diese nur 
auf Verordnungsebene verankerte umfassende Kompetenz der Stadtbildkommission stösst auf 
wenig Akzeptanz. Viele Entscheide der Stadtbildkommission auch bei nicht tiefgreifenden Eingrif-
fen in Nummernzonen wie energetischen Fassadensanierungen/Dämmungen, Dachaufbauten, 
Flaggen etc. wirken für die Rechtsunterworfenen willkürlich. Jedenfalls sind diese verbindlichen, 
wenn leider auch oftmals unklaren, Anweisungen der Stadtbildkommission vielmals nicht nach-
vollziehbar und ergeben eine Rechtsunsicherheit. Die Mitwirkung der Stadtbildkommission ist bei 
Bauten in der Schonzone nicht bestritten und im Gesetz vorgesehen. Bei der Schutzzone ist die 
Denkmalpflege zuständig. Bei allen anderen Zonen soll die Stadtbildkommission nach wie vor 
einbezogen werden. Die Stadtbildkommission resp. das Fachsekretariat sollen ihre Stellungnah-
men/Gutachten etc. nach wie vor abgeben können; diese sind jedoch von den eigentlichen Bau-
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behörden (Bau- und Gastgewerbeinspektorat) neu nur angemessen zu berücksichtigen. Dies im 
Sinne des Vernehmlassungsentwurfs des Regierungsrates vom Juli 2011, welcher richtigerweise 
vorsah, dass die Gutachten der Stadtbildkommission keine Verbindlichkeit haben, sondern „an-
gemessen zu berücksichtigen“ sind. 
 
Die Unterzeichneten fordern daher den Regierungsrat auf, dem Grossen Rat binnen zweier Jahre 
eine Anpassung des Bau- und Planungsgesetzes vorzulegen, welche den Behörden des Ortsbild-
schutzes im Sinne des Vernehmlassungsentwurfs vom Juli 2011 die Funktion der Oberbaubehör-
de entzieht. Zumindest ist die verbindliche Zuständigkeit der Stadtbildkommission in den Num-
mernzonen auf Baubegehren von „grosser Tragweite oder grundsätzlicher Natur für das Stadtbild“ 
einzugrenzen. 
 
René Brigger, Elias Schäfer, Philippe Pierre Macherel, Mirjam Ballmer, André Auderset, Bruno 
Jagher, David Jenny, Daniel Goepfert, Jörg Vitelli, Rudolf Rechsteiner, Helen Schai-Zigerlig, An-
dreas Zappalà, Thomas Grossenbacher, Martina Bernasconi“ 

 
 
Wir nehmen zu dieser Motion wie folgt Stellung: 

1. Ausgangslage 

Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 18. März 2015 vom Schreiben 14.5275.02 Kenntnis 
genommen und – entgegen dem Antrag des Regierungsrates – die Motion René Brigger und 
Konsorten dem Regierungsrat zur Ausarbeitung einer Vorlage überwiesen. 
 
Mit Präsidialbeschluss vom 18. März 2015 (Nr. 15/08A/13) hat der Regierungsrat die Motion 
René Brigger und Konsorten dem Bau- und Verkehrsdepartement zur Ausarbeitung einer Vorlage 
überwiesen mit Frist bis 18. März 2017. 

Mit Beschluss vom 11. April 2017 (Nr. 17/12/60) ermächtigte der Regierungsrat das Bau- und 
Verkehrsdepartement in Erledigung der oben genannten Motion, das Vernehmlassungsverfahren 
zur vorgeschlagenen Revision der Bau- und Planungsverordnung durchzuführen. In der Ver-
nehmlassung wurden alle Parteien, Fachverbände und weitere interessierte Kreise begrüsst und 
zur Stellungnahme eingeladen. Die letzte Stellungnahme ist nach einer Fristerstreckung am 
24. August 2017 eingetroffen. Die Stellungnahmen werden aktuell ausgewertet und der Vorschlag 
für die Umsetzung der Motion wird demnächst dem Grossen Rat vorgelegt werden.  

2. Antrag 

Enthält die überwiesene Motion wie im vorliegenden Fall eine Frist, so kann diese aufgrund eines 
Zwischenberichts des Regierungsrates mit Beschluss des Grossen Rates erstreckt werden (§ 42 
Abs. 2 GO). Aufgrund des vorliegenden Berichts beantragen wir für die Motion René Brigger und 
Konsorten betreffend „Anpassung der Aufgaben der Stadtbildkommission“ eine Fristerstreckung 
bis Ende Januar 2018.  

Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

   
Elisabeth Ackermann 
Präsidentin 

Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
Staatsschreiberin 

 
 


